
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/11/4 4Ob627/75
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 Veröffentlicht am 04.11.1975

Norm

ZPO §228 B3aa

Rechtssatz

Feststellungsinteresse des Vermieters gegeben, wenn der Mieter den Bestand eines Untermietverhältnisses bestreitet

und ersterem ein Interesse an der alsbaldigen Klärung der Frage, ob es besteht, zugebilligt werden muß.

Entscheidungstexte

4 Ob 627/75

Entscheidungstext OGH 04.11.1975 4 Ob 627/75
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